
1. 	 VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN
	 § 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche 
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorha-
benträgerin im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. 	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
	 	SONSTIGES SONDERGEBIET (SO): „SENIOREN-

ZENTRUM“
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 BAUNVO

	 zulässig sind:

Siehe Plan.

Analog § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein Sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung „Seniorenzentrum“ fest-
gesetzt:

1.	 bis zu 90 Pflegeplätze (vollstationäre Pflege und Kurz-
zeitpflege)

2.	 den Bedürfnissen der Bewohner entsprechende Anla-
gen für Dienstleistungen und Aktivitäten (z.B. Gemein-
schaftsräume),

3.	 dem Seniorenzentrum dienende und untergeordnete 
Aufenthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- und Verwal-
tungsräume,

4.	 Funktions- und Nebenräume (z.B. Sanitärräume, Lager-
räume),

5.	 gastronomische Einrichtungen, wie insbesondere Res-
taurant, Café oder Bistro, 

6.	 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die der 
Anlage zugeordnet und ihr gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind,

7.	 Stellplätze, Carports und Garagen,
8.	 befestigte Zugänge, Zufahrten (auch für die Anlieferung 

und die Feuerwehr) und Wege,
9.	 alle sonstigen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der 

zulässigen Nutzungen erforderlichen Nebenanlagen 
und Einrichtungen,

10.	 Photovoltaik-Anlage.

3. 	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21A 

BAUNVO

3.1	 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  

I.V.M. § 18 BAUNVO
Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe 
ist die Gebäudeoberkante der baulichen Anlagen (Attika 
etc.). Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe ist die 
Fertigfußbodenhöhe des Erdgeschosses.

Die zulässige Oberkante kann durch untergeordnete Bau-
teile (technische Aufbauten etc.) auf max. 30 % der Grund-
fläche bis zu einer Höhe von max. 2,0 m überschritten wer-
den. Durch Photovoltaikmodule/ Solarmodule sind weitere 
Überschreitungen zulässig.

3.2 	GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ)
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  

I.V.M. § 19 BAUNVO
Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) im Sonstigen Sondergebiet 
wird analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 
Abs. 4 BauNVO auf 0,8 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen 
von
•	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
•	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
•	 baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen. Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind 
die privaten Grünflächen als Teil des Baugrundstückes/ der 
Grundstücksfläche mitzurechnen.

3.3	 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  

I.V.M. § 20 BAUNVO
Siehe Plan.
Analog § 20 BauNVO wird die Zahl der Vollgeschosse auf 
maximal II festgesetzt.

4.	 ABWEICHENDE BAUWEISE
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M.§ 22 ABS. 4 

BAUNVO
Siehe Plan.
Als Bauweise wird analog § 22 Abs. 4 BauNVO eine abwei-
chende Bauweise (a) festgesetzt. Demnach sind Gebäude-
längen von mehr als 50 m zulässig. In der abweichenden 
Bauweise ist eine Grenzbebauung zulässig.

5.	 ÜBERBAUBARE UND NICHT  
	ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 ABS. 3 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungs-
plangebiet durch die Festsetzung von Baugrenzen be-
stimmt. Analog § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und 
Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach 
sind die Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugren-
zen definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann ausnahms-
weise zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 14 
BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes 
selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen 
(z.B. Stellplätze, Zuwegungen). Die Ausnahmen des § 14 
Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend.

(s. ergänzend auch Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
und Nebenanlagen analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB).

6. 	 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND 
NEBENANLAGEN

	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Siehe Plan.
Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (auch eine Parkan-
lage und ein Kommunikationsplatz) sind sowohl innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen als auch in den fest-
gesetzten Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen zuläs-
sig. 

7.	 FÜHRUNG VON OBERIRDISCHEN ODER UNTER-
IRDISCHEN VERSORGUNGSANLAGEN UND 
-LEITUNGEN, HIER: TRAFOSTATION UND 
MITTELSPANNUNGSKABEL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB)

•	 Der seit dem 18. November 2016 rechtskräftige vorhabenbezogene Bebauungsplan „Ersatzneubau Caritas Senioren-
Zentrum Haus am See Neunkirchen/ Nahe“ wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB geändert und erwei-
tert. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Abs. 4 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB abgesehen. 

•	 Gem. § 39 BNatSchG sind die notwendigen Baum- und Gehölzentfernungen außerhalb der Vegetationsperiode und 
Hauptfortpflanzungszeit der Tiere (1.3. – 30.9.) innerhalb des Zeitraums von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzu-
führen, um eine Zerstörung besiedelter Fortpflanzungsstätten geschützter Tierarten und damit gleichzeitig eine Tötung 
von Tieren zu verhindern. Da die im Zuge des Vorhabens wegfallenden Bäume Quartierpotenzial für Fledermäuse bieten, 
ist das Zeitfenster für die Gehölzentnahmen auf die Zeit zwischen 1. November und 1. März zu beschränken.

•	 Aus Vorsorgegründen sollte der Gebäudeabriss im Zeitraum vom 1. November bis zum 1 März außerhalb der Aktivitäts-
periode der Fledermäuse und Vögel durchgeführt werden.

•	 Sind notwendige Gehölz-/Baumbeseitigungen bzw. die Gebäudeabrisse nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters 
möglich, ist kurz vor Beginn der Arbeiten durch eine(n) fachlich versierten Ökologen/Ökologin eine Kontrolle auf Besatz 
mit geschützten Tierarten - insbesondere Vögel und Fledermäuse - durchzuführen. Erfolgt ein aktueller Besatznachweis, 
ist der Bereich von den Arbeiten auszusparen, bis die Tiere das Nest/Quartier verlassen haben. Ist dies nicht möglich, 
sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Bergen und die fachgerechte Versorgung aufgefundener Tiere in Absprache 
mit FachgutachterIn und Unterer Naturschutzbehörde vorzusehen.

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf die An-
zeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDschG wird hingewiesen. 

•	 Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren Bauvorhaben 
Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz 
(SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz zu in-
formieren.

•	 Das Plangebiet wird über die bestehende Stellplatzfläche an die örtlichen Verkehrsflächen angebunden.

•	 Im Plangebiet liegen keine konkreten Hinweise auf mögliche Kampfmittel vor. Sollten wider Erwarten Kampfmittel ge-
funden werden (Zufallsfunde), so ist über die zuständige Polizei-dienststelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst unver-
züglich zu verständigen.

•	 Für die Pkw-Stellplätze, die auch während der Nachtzeit (22.00 Uhr – 06.00 Uhr) vom Personal genutzt werden sollen, 
ist zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen ein Mindestabstand von 28 m zu den nächstgelegenen Wohn-
raumfenstern erforderlich. Fahrverkehr und Ladebetrieb in Verbindung mit Vorgängen, wie z.B. Warenanlieferung und 
Müllentsorgung, ist auf die Tagzeit (06.00 Uhr – 22.00 Uhr) zu beschränken. Die von den auch während der Nachtzeit 
betriebenen stationären Anlagen (z.B. Lüftungs-, Kälte- und Heizungsanlagen) ausgehenden Geräuschemissionen sind 
derart zu begrenzen, dass die dadurch verursachten Geräuschimmissionen die für nachts geltenden Immissionsricht-
werte an den maßgeblichen Immissionsorten um 6 dB(A) unterschreiten.

•	 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes betreibt die energis-Netzgesellschaft mbH eine Trafostation, zwei Mittelspan-
nungskabel und ein Straßenbeleuchtungskabel. Da nach der Fertigstellung des Ersatzneubaus und Umzug das jetzige 
Zentralgebäude abgerissen werden soll, ist es ggf. erforderlich, die Mittelspannungs- und Straßenbeleuchtungskabel 
umzuverlegen. Hierzu ist es notwendig, sich frühzeitig mit der energis-Netzgesellschaft mbH in Verbindung zu setzen.

•	 Das Plangebiet befindet sich in der Zone „E1“ der Beleuchtungsrichtlinie für die Gemeinden Nohfelden und Nonnweiler 
(Saar) zur Reduzierung der Lichtverschmutzung und Erlangung eines Zertifikates als „Dark Sky Communities“ der Inter-
national DarkSky Association (IDA) vom 24.04.2017. Die Beleuchtung des Plangebietes hat entsprechend der Vorgaben 
und Empfehlungen der genannten Richtlinie zu erfolgen.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

•	 Die Abwasserbeseitigung erfolgt wie bisher.

•	 Das Schmutzwasser wird an die vorhandene Abwasseranlage der Gemeinde Nohfelden angeschlossen und über die 
Kläranlage Nohfelden entsorgt. Unbelastetes Niederschlagswasser wird über den bestehenden Regenwasserkanal in 
die südlich des SeniorenZentrums liegende Graben-/Teichanlage eingeleitet.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

•	 Der Standort liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 1. März 2007 festgesetzten „Naturpark Saar-Huns-
rück“.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§9 ABS. 6 BAUGB)

8. 	 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

Innerhalb der privaten Grünfläche sind untergeordnete An-
lagen und Einrichtungen zulässig, sofern sie dem Nutzungs-
zweck des Grundstückes dienen und seiner Eigenart nicht 
widersprechen. Hierzu zählen z.B. Fußwege, Terrassen, Pa-
villons, Hochbeete und Gartengerätehäuser.

9. 	 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT BZW. ANPFLANZUNGEN 
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BZW. 25A UND 25B 
BAUGB

1. Neu-Entwicklung einer Baum-Strauch-Hecke
Im unmittelbaren räumlich-funktionalen Zusammenhang 
zum Eingriffsgebiet ist durch die Anpflanzung von Bäu-
men und Sträuchern eine ca. 30 m lange, gut strukturierte 
Baum-Strauch-Hecke mit gestuftem Rand (d.h. Kern- und 
Mantelzone) zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Es 
sind regional- und standorttypische Arten der unten ste-
henden Pflanzliste zu verwenden, die im Planungsraum 
heimisch sind und daher von der ansässigen Tierwelt z.B. 
als Nahrungs- und Bruthabitat genutzt werden können. Es 
sind in einem Abstand von ca. 10 m zueinander insgesamt 
3 Laubbaum-Hochstämme zu pflanzen. Dazwischen und 
zu den Rändern hin sind Initialpflanzungen mit Gruppen-
Strauchpflanzungen mit einem Abstand von ca. 3 m zuein-
ander anzulegen. Es werden jeweils 3-5 Individuen der glei-
chen Art in Gruppen gesetzt, wobei eine Kombination von 
vier bis acht Arten erfolgen soll.

Die Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

2. Anpflanzung von hochstämmingen Einzelbäumen 
Im unmittelbaren räumlich-funktionalen Zusammenhang 
zum Eingriffsgebiet sind mindestens 8 hochstämmige Ein-
zelbäume einheimischer regionaltypischer Laubholzarten 
der unten stehenden Pflanzliste anzupflanzen.

Die angepflanzten Einzelbäume unterliegen der Bindung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

3. Ausbringung von Nistkästen für Vögel und Fle-
dermäuse
Vor Beginn der Bauarbeiten sind im unmittelbaren räum-
lichen Zusammenhang zum Eingriffsgebiet mindestens 7 
unterschiedliche Vogelnistkästen und 5 Fledermauskästen 
an den im Bereich bzw. im Umfeld des SeniorenZentrums 
vorkommenden Bäumen und/oder Gebäuden anzubringen 
und für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren dort vor-
zuhalten.

Pflanzliste:

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwenden: 
•	 Ahorn (Acer platanoides/campestre)
•	 Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea)
•	 Buche (Fagus sylvatica)
•	 Vogelkirsche (Prunus avium)
•	 Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
•	 Sommerlinde (Tilia platyphyllos)
•	 Hainbuche (Carpinus betulus)

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, min-
destens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen in 1m 
Höhe

Für die Sträucher sind folgende Arten zu verwenden:

•	 Hainbuche (Carpinus betulus)
•	 diverse Wildrosen (Rosa spec.)
•	 Schneeball (Viburnum opulus)
•	 Hundsrose (Rosa canina)
•	 Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
•	 Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
•	 Holunder (Sambucus nigra und S. racemosa)
•	 Weißdorn (Crataegus monogyna, C.laevigata)
•	 Hasel (Corylus avellana)
•	 Birke (Betula pendula)
•	 Himbeere (Rubus idaeus)
•	 Schlehe (Prunus spinosa)
•	 Sal-Weide (Salix caprea)
•	 Traubenkirsche (Prunus padus)

Mindestqualität der Sträucher: 2-mal verpflanzt, Höhe 60-
120 cm

Es sind gebietsheimische Gehölze mit der regionalen Her-
kunft „Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Re-
gion 4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseige-
ner Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu verwenden.

Für alle Pflanzarbeiten gelten die Bestimmungen der DIN 
18916 und DIN 18919.

Pflege der Anpflanzungen: 

Alle Anpflanzungen sind fachgerecht zu pflegen. Alle hoch-
stämmigen Bäume sind anzupfahlen. Die Flächen um die 
Pflanzen sollten gemulcht (Gras- oder Rindenmulch) wer-
den, um die Anwuchswahrscheinlichkeit zu erhöhen und die 
Pflegekosten zu minimieren. Die Gehölzpflanzen be-nötigen 
wie alle Neupflanzungen die obligatorische Anwuchspflege 
(Schnitt, Wässerung, etc.).  Wenn nötig sind sie gegen Wild-
verbiss einzeln oder durch Zäunung insgesamt zu schüt-
zen. Die Pflanzarbeiten können im Frühjahr oder Herbst 
durchgeführt werden. Für eine fachgerechte Pflege der An-
pflanzungen hat der Verursacher Sorge zu tragen. Dies gilt 
insbesondere für die ersten Jahre der Anpflanzungen (Her-
stellungspflege). Bei Bedarf ist ein geeigneter Wildschutz 
anzubringen.

10.	 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu begrü-
nen, sofern sie nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege oder 
sonstige untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und die 
seiner Eigenart nicht widersprechen, benötigt werden.

Je 6 Stellplätze ist mindestens ein standortgerechter Laub-
baumhochstamm (Pflanzqualität: 3xv, StU 16/18) anzu-
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch 
gleichartige Bäume zu ersetzen. Vorhandene Bäume im 
Bereich der Stellplätze können angerechnet werden, sofern 
sich solche innerhalb der festgesetzten überbaubaren oder 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen befinden. 

Für die Hochstämme sind folgende Arten (Pflanzliste) zu 
verwenden:
•	 Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/ Quercus petraea)
•	 Vogelkirsche (Prunus avium)
•	 Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
•	 Hainbuche (Carpinus betulus)
•	 Feld-/ Spitz-Ahorn (Acer campestre/ Acer platanoides)

VERFAHRENSVERMERKE

•	 Der seit dem 18. November 2016 rechtskräftige vor-
habenbezogene Bebauungsplan „Ersatzneubau Caritas 
SeniorenZentrum Haus am See Neunkirchen/ Nahe“ 
wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
geändert und erweitert. Anlass hierfür ist die Verände-
rung der baulichen Konzeption seitens der Vorhaben-
trägerin. 

•	 Die Vorhabenträgerin, die Caritas Trägergesell-
schaft Saarbrücken mbH (cts), hat mit Schreiben vom 
__.__.____  die Einleitung eines Satzungsverfahrens 
nach § 12 BauGB beantragt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 1. Än-
derung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Ersatzneubau Caritas SeniorenZentrum Haus am See 
Neunkirchen/ Nahe” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Bebauungs
plan zu ändern, wurde am __.__.____ ortsüblich be-
kanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Flurstü-
cke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit 
dem Liegenschaftskataster übereinstimmen.

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) im beschleunigten Ver-
fahren durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes „Ersatzneubau 
Caritas SeniorenZentrum Haus am See Neunkirchen/ 
Nahe” beschlossen (§ 13a BauGB, § 13 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
hat in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m 
§ 3 Abs. 2 BauGB). 

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch per Mail abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die 1. Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schrei-
ben vom __.__.____ von der Auslegung benachrich-
tigt (§ 13a i.V.m. §  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist 
bis zum __.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt. 

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Nachbargemeinden sowie der Bürger An-
regungen und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellungnah-
men vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB).

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ die 1. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ersatz-
neubau Caritas SeniorenZentrum Haus am See Neun-
kirchen/ Nahe” als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

•	 Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes „Ersatzneubau Caritas SeniorenZentrum Haus 
am See Neunkirchen/ Nahe” wird hiermit als Satzung 
ausgefertigt.

	 Nohfelden, den __.__.____ 

	 Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekannt gemacht (§  10 Abs.  3 BauGB). In dieser 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme, die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, § 215 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ersatzneubau 
Caritas SeniorenZentrum Haus am See Neunkirchen/ 
Nahe”, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

	 Nohfelden, den __.__.____ 

	 Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten u.a. folgende 
Gesetze und Verordnungen in den jeweils gültigen Fassun-
gen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29.  Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 440).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2254).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Ge-
setzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 4. Dezember 2019 (Amtsbl. 
I S. 632).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland - 
Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - vom 5. April 
2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) (Art. 3 
des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des saarländi-
schen Denkmalschutzes und der saarländischen Denk-
malpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 2018, S. 358).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 1960 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 
(Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes (Saarländisches Bodenschutzgesetz 
- SBodSchG) vom 20. März 2002, zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) 
des Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S.  682), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2020 
(Amtsbl. I S. 208).

•	 Verordnung über den Naturpark Saar-Hunsrück vom 
1. März 2007, geändert durch die Verordnung vom 30. 
Juli 2010 (Amtsbl. I S. 1288).
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PLANGEBIET

GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES UND 
DES VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLANES
(§9 ABS. 7 BAUGB)

SO
SONSTIGES SONDERGEBIET; HIER: 
SENIORENZENTRUM
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 ABS. 2 BAUNVO)

GOKmax

HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS;  
HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

II
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS 
HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 ABS. 1 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE; HIER: 
BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

FÜHRUNG VON OBERIRDISCHEN ODER UNTERIRDI-
SCHEN VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN, 
HIER: TRAFOSTATION UND MITTELSPANNUNGSKABEL
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG 
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB)

 
ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN 
ANLAGE

Art der baulichen 
Nutzung

Höhe baulicher 
Anlagen

Grundflächen-
zahl

Zahl der Vollge-
schosse

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Quelle: Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts), ohne Maßstab

TEIL A: PLANZEICHNUNG

SO 
„Seniorenzent-

rum“

GOKmax 
8,00 m

GRZ 
0,8

II

a -

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 27.07.2020

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blatt-
schnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde 
gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung 
beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), 
die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

SCHEMAANSICHT

Quelle: Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts), ohne Maßstab

11.	 ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

	 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB Siehe Plan. 
Innerhalb der festgesetzten Fläche entlang der Grenze sind 
die vorhandenen Bäume und Sträucher dauerhaft zu erhal-
ten. Ausfälle sind durch gleichartige Bäume und Sträucher 
zu ersetzen.

12.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES

	 ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

•	 Das vorliegende Plandokument, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) mit textlichen Festsetzungen (Teil B), enthält rot 
markierte Textstellen. Hierbei handelt es sich um Änderungen sowie um Ergänzungen gegenüber dem bisher rechts-
kräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Ersatzneubau Caritas SeniorenZentrum Haus am See Neunkirchen/ Na-
he“ (2016).

HERVORHEBUNG ÄNDERUNGEN/ ERGÄNZUNGEN

Gisch
Textfeld
Bürger- u. Trägerbeteiligung 
gem. §§ 3 Abs. 2 u. 4 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 2 Abs. 2 BauGB
vom 05.10.2020 bis einschl. 06.11.2020




